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Evidenzbasierung und Psychotherapie – passt das 
zusammen? Das mag man sich fragen, scheint es doch 
erheblich schwieriger, Effekte einer Intervention auf 
das innere Erleben eines Menschen zu erfassen als die 
Effekte biomedizinischer Heilmaßnahmen. 

Tatsächlich aber gibt es in der Psychotherapie eine 
lange Tradition der Evaluationsforschung, die sich unter 
anderem darin widerspiegelt, dass in den Curricula der 
Psychologie-Studiengänge die ausbildung in Statistik 
sowie allgemeinen Forschungsmethoden einen breiten 
raum einnimmt (vgl. [1]). 

um nur ein Beispiel zu nennen: Der Begriff „Meta-
analyse“ wurde in den 1970er Jahren von den Psycho-
logen Gene Glass und Mary Smith geprägt [2,3]. Mit 
dem anspruch, alle Studien zu identifizieren, die den 
Effekt von Psychotherapie untersucht haben, suchten 
sie anhand vorab definierter Kriterien systematisch 

nach allen relevanten Studien und schlossen schließ-
lich 375 kontrollierte Studien in ihre analysen ein. 
Dabei bestimmten sie für die berichteten Ergebnisse 
die jeweilige Größe des Effekts. Über alle Studien und 
Ergebnisse hinweg ergab sich dabei eine Überlegen-
heit der behandelten im Vergleich zu den unbehan-
delten Gruppen; dabei betrug die standardisierte 
Mittelwertdifferenz (SMD) zwischen den Gruppen 
im Durchschnitt 0,68. Eine getrennte analyse nach 
verschiedenen Therapiemethoden ergab die größte 
Effektstärke (0,91 SMD) für die systematische Desen-
sibilisierung, eine verhaltenstherapeutische Methode 
zur Behandlung von angststörungen.  

Wie wichtig die Evaluation von Psychotherapie ist, 
zeigt sich auch daran, dass sich Methoden – wie auch 
in der somatischen Medizin – bei genauerer Betrach-
tung auch als schädlich erweisen können: So hatte die 
Methode des „Debriefing“ bei traumatischen Ereignis-
sen zunehmende Popularität erlangt, um den post-
traumatischen Stress zu reduzieren und die Entwick-
lung von posttraumatischen Belastungsstörungen 
(PTSD) zu verhindern [4]. 

Ein Cochrane review zu dieser Maßnahme, bei der 
kurz nach dem Ereignis im rahmen einer strukturier-
ten Gruppendiskussion die Erinnerungen besprochen 
werden und so die emotionale Verarbeitung befördert 
werden soll, ergab allerdings keinerlei Vorteile gegen-
über nichtstun, vielmehr zeigte sich sogar ein Hinweis 
auf einen Schaden in der Hinsicht, dass eine Studie 
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nach einem Jahr ein statistisch signifikant erhöhtes ri-
siko für PTSD nach der Intervention zeigte (odds ratio 
[95 %-Konfidenzintervall] 2,51 [1,24; 5,09]) [4].

umso bemerkenswerter ist in diesem Zusammen-
hang, dass die systematische Erfassung und Darstel-
lung unerwünschter Ereignisse bzw. nebenwirkungen, 
die man bei psychotherapeutischen Interventionen 
– wie bei allen Gesundheitsmaßnahmen [5] – erwarten 
würde, in der psychotherapeutischen Literatur bisher 
wenig aufmerksamkeit erhalten [6].

Bei der Durchführung von randomisierten Studien 
(randomized controlled trials, rCT) stößt man im Bereich 
der Psychotherapie natürlich auf spezielle  
He rausforderungen. So ist eine Verblindung der Thera-
peutinnen und Therapeuten naturgemäß nicht mach-
bar. Es ist aber beispielsweise möglich, Patientinnen 
und Patienten verschiedenen – glaubhaften – therapeu-
tischen Vergleichsbedingungen zuzuteilen, und auch 
die Erfolgsbeurteilung durch Personen vornehmen zu 
lassen, die die Gruppenzugehörigkeit nicht kennen [7]. 

Ähnlich wird bei der Evaluation anderer nicht me-
dikamentöser Interventionen vorgegangen, für die das 
Verblindungsproblem – im unterschied zur Evaluation 
eines arzneimittels – in vergleichbarer Weise besteht. 
auch werden im unterschied zum Vorgehen bei der 
Bewertung von Interventionen im Bereich der soma-
tischen Medizin in Psychotherapiestudien seltener 
objektive Endpunkte wie beispielsweise Überleben 
erhoben, sondern stattdessen meist subjektive in dem 
Sinne, dass es sich um Selbstauskünfte der Patientin-
nen und Patienten oder auch Einschätzungen durch 
Klinikerinnen oder Kliniker handelt.  

Gleichzeitig gibt es auch kritische Stimmen, die den 
Stellenwert von rCT für die Wirkungsforschung in der 
Psychotherapie grundsätzlich infrage stellen (z. B. [8]). 

Entsprechende Forderungen, auch anderen Studi-
endesigns einen höheren Stellenwert einzuräumen, 
werden insbesondere von psychodynamisch orientier-
ten Psychotherapieforschern an die Psychotherapie-
forschung herangetragen [7].

Dessen ungeachtet haben die Maßstäbe der Evidenz-
basierten Medizin (EbM) auch für die Bewertung von 
psychotherapeutischen Interventionen schon lange 
Einzug in das deutsche Gesundheitssystem gehalten. 

1998 wurde im Psychotherapeutengesetz [9] fest-
gelegt, dass für die approbation als Psychologischer 
Psychotherapeut oder Kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapeut nur die ausbildung in solchen Psycho-
therapieverfahren Grundlage sein darf, die als „wissen-
schaftlich anerkannt“ gelten. Zu dieser Frage erstellt der 
sogenannte Wissenschaftliche Beirat Psychotherapie 
Gutachten, in denen nach EbM-Kriterien Studien syste-
matisch recherchiert und ausgewertet werden [10]. 

und auch der Gemeinsame Bundesausschuss (G-Ba) 
definiert Voraussetzungen, damit Psychotherapeutin-
nen und -therapeuten als Vertragstherapeuten zuge-
lassen werden und mit den Kassen abrechnen dürfen 
[11]: neben der wissenschaftlichen anerkennung ist für 
die aufnahme eines Psychotherapieverfahrens in den 
GKV-Katalog ein weiteres wesentliches Kriterium, dass 
dieses eine ausreichend breite Versorgungsrelevanz 
aufweist, das heißt, dass mit diesem Verfahren nach-
weislich eine bestimmte Bandbreite von psychischen 
Störungen erfolgreich behandelt werden kann (soge-
nanntes „Schwellenkriterium“). 

So hat der G-Ba der Gesprächspsychotherapie in 
einem Bewertungsverfahren diese anerkennung ver-
wehrt, da er zu dem Ergebnis kam, dass Wirksamkeit 
und nutzen nicht für die Behandlung der wichtigsten, 
versorgungsrelevanten psychischen Erkrankun-
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gen in ausreichender Breite wissenschaftlich belegt 
sind [12,13]. In einem aktuellen laufenden Verfahren 
berät der G-Ba über die aufnahme der Systemischen 
Therapie in den Leistungskatalog der Gesetzlichen 
Krankenkassen. Hierzu hat das Institut für Qualität und 
Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) im 
vergangenen Jahr einen abschlussbericht erstellt, in 
dem 33 Studien zu 9 Störungsbereichen ausgewertet 
werden konnten [14]. 

Damit werden psychotherapeutische Interventio-
nen vor einer aufnahme in die GKV-Versorgung einer 
vergleichbar strengen Prüfung anhand der Kriterien 
der evidenzbasierten Medizin unterzogen wie andere 
ärztliche Interventionen. 

Eine Sonderstellung von dieser regelung zur aufnah-
me in den Leistungskatalog nehmen lediglich die soge-
nannten „richtlinienverfahren“ ein – die Tiefenpsycho-
logisch fundierte Psychotherapie und die analytische 

Psychotherapie (beides psychoanalytisch begründete 
Verfahren) sowie die Verhaltenstherapie. Diese Verfah-
ren gelangten in die Versorgung, bevor die Prüfung auf 
Basis der EbM eingeführt wurde [15]. Für diese Verfah-
ren laufen aktuell nachträgliche Prüfungen durch den 
G-Ba im Hinblick auf ihre medizinische notwendigkeit 
und ihre Wirtschaftlichkeit. Hierzu hat das Bundessozi-
algericht allerdings festgestellt, dass ein nachträglicher 
ausschluss dieser Verfahren oder Einschränkungen, die 
die Berufsausübung der richtlinientherapeutinnen und 
-therapeuten betreffen, nicht zulässig sei [15].
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